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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1997

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §176 Abs1;

Rechtssatz

Stellt der Assistent den Antrag auf Umwandlung seines Dienstverhältnisses in eines auf unbestimmte Zeit zwar nach

Zustellung seines Ernennungsbescheides, aber noch vor seinem Wirksamkeitsbeginn, so ist eindeutig, daß sich sein

Antrag auf Umwandlung nur auf dieses Dienstverhältnis beziehen kann. Eine Zurückweisung aus diesem Grund ist

daher unzulässig.
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